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Publikation 
Zur Publikation in Ihrem amtlichen Teil der Ausgaben Nr. 41 und Nr. 42 vom 13. und 20. Oktober 2022: 

Wichtrach 

Kreditbeschluss – Erstellung hindernisfreie Bushaltestelle, Bahnhof Wichtrach 

 

Diese Publikation erfolgt gestützt auf Art. 34 und Art. 35 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Wichtrach 

vom 19. Juni 2014 (GO). 

 

Das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) aus dem Jahr 2004 verlangt, dass bestehende Bauten 

und Anlagen sowie Fahrzeuge bis spätestens 2023 hindernisfrei, d.h. an den Bedürfnissen von behinderungsbe-

dingten Beeinträchtigungen angepasst sind. Dies gilt auch für Bushaltestellen. 

 

Zwecks Erstellung einer hindernisfreien Bushaltestelle am Bahnhof Wichtrach hat der Gemeinderat anlässlich sei-

ner Sitzung vom 9. September 2022 den dafür erforderlichen Verpflichtungskredit von CHF 120'000.00 unter Vor-

behalt des fakultativen Finanzreferendums bewilligt. 

 

Gestützt auf Art. 35 der GO kann gegen diesen Beschluss zuhanden des Gemeinderats Wichtrach, Stadelfeld-

strasse 20, 3114 Wichtrach, innert 40 Tagen seit Veröffentlichung (13. Oktober 2022) von fünf Prozent der Stimm-

berechtigten das Referendum ergriffen werden. In der Einwohnergemeinde Wichtrach sind momentan 3'307 

Stimmberechtigte wohnhaft. Das Referendum muss somit von 165 in der Gemeinde Wichtrach wohnhaften und 

stimmberechtigten Personen unterzeichnet werden. 

 

Ein Projektdossier kann nach erfolgter Publikation während den Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwal-

tung, Stadelfeldstrasse 20, eingesehen werden. 
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